Ausbildungszeugnis


geb. am  
Name des Auszubildenden

Adresse

hat im Ausbildungsbetrieb

Bezeichnung des Ausbildungsbetriebes

Betriebsadresse
in der Zeit vom

bis
eine Berufsausbildung als

Ausbildungsberuf

erhalten.  Er / Sie hat sich im angegebenen Ausbildungsberuf 



Fertigkeiten und


(Beurteilungsstufe)



Kenntnisse 

(Beurteilungsstufe)
erworben.

Angaben über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten
Ort
Datum
Unterschrift des Ausbilders
Unterschrift des Ausbildenden (Unternehmers)
Auszug aus dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)
§ 16  Zeugnis

(1) Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendigung des

Berufsausbildungsverhältnisses ein schriftliches Zeugnis auszustellen.

Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Haben Ausbildende die 
Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder 
oder die Ausbilderin das Zeugnis unterschreiben.

(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel

der Berufsausbildung sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden. Auf Verlangen Auszubildender sind auch Angaben über Verhalten und Leistung aufzunehmen.
*************************

Beurteilungsstufen:

sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend
